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Tagesordnungspunkt

Übertragung der Leitung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt der zum 01.04.2023 vorgesehenen Bestellung von
Herrn Amtsrat Ralf Faßbender zum Leiter des Rechnungs- und
Gemeindeprüfungsamtes gemäß § 59 Abs. 3 LKO zu.

Beratungsfolge: Sitzung am: ö/nö: Zuständigkeit:

Kreistag 10.03.2023 öffentlich Entscheidung
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Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

Der derzeitige Leiter des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes (RPA), Herr

Kreisverwaltungsrat Bernd Frison, wird mit Ablauf des 31.08.2023 in den Ruhestand

eintreten. Da Herrn Frison seine Aufgabenwahrnehmung aufgrund des Abbaus von

Urlaub und Überstunden faktisch bereits wesentlich früher nicht mehr möglich ist, hat

er zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Abberufung von der Funktion als Leiter des

RPA beantragt.

Die Verwaltung beabsichtigt, dem Wunsch von Herrn Frison zu entsprechen und in

der Folge dem derzeitigen stellvertretenden Leiter des RPA, Herrn Amtsrat Ralf

Faßbender, die Leitungsfunktion zum 01.04.2023 zu übertragen. Herr Faßbender

hatte sich aufgrund einer hausinternen Stellenausschreibung um die Stelle des

Leiters des RPA beworben. Die Übertragung der Leitung des RPA bedarf gemäß §

59 Abs. 3 LKO der Zustimmung des Kreistages.

Herr Amtsrat Ralf Faßbender ist bereits seit dem Jahr 1984 - abgesehen von der

Ableistung eines etwa einjährigen Grundwehrdienstes ununterbrochen - im Dienst

der Kreisverwaltung Ahrweiler tätig.

Herr Faßbender hat im Rahmen seiner bisherigen Berufslaufbahn stets
überzeugende Leistungen gezeigt. Mit den Aufgaben der Stelle des Leiters des RPA
ist Herr Faßbender aufgrund seiner fast siebenjährigen Tätigkeit als
Sachbearbeiter/Prüfer des RPA bereits gut vertraut. Seit etwas mehr als einem
halben Jahr obliegt ihm außerdem bereits die stellv. Leitung der Abteilung.

Herr Faßbender hat sich umfangreiches Fachwissen angeeignet, welches er

zielgerichtet bei Prüfungen einsetzt. Er ist selbstsicher im Auftreten, gewandt und

verhandlungsgeschickt. Seine vielseitigen und seit vielen Jahren verantwortlichen

Tätigkeiten in der Verwaltung lassen ihn für die vorgesehene Verwendung fachlich

wie persönlich als geeignet erscheinen.

Hinderungsgründe im Sinne von § 59 Abs. 4 u. 5 LKO liegen nicht vor.

Nach allem ist Herr Faßbender ist aus Sicht der Verwaltung geeignet, das

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt verantwortlich zu führen.

Die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat haben der Übertragung der
Leitung des RPA an Herrn Faßbender zugestimmt.

Cornelia Weigand
Landrätin


